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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_111/2022 Urteil
vom 8. März 2022 I. sozialrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichter Wirthlin,
Präsident, Gerichtsschreiber Grünvogel. Verfahrensbeteiligte A.________,
Beschwerdeführerin, gegen Einwohnergemeinde Muri, Soziale Dienste, Thunstrasse 74,
3074 Muri b. Bern, Beschwerdegegnerin. Gegenstand Kantonale Sozialversicherung
(Prozessvoraussetzung), Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des
Kantons Bern vom 30. November 2021 (100.2020.410U). Nach Einsicht in die Beschwerde
vom 14. Februar 2022 gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 30.
November 2021, in Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG
unter anderem die Begehren und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu
enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der
angefochtene Entscheid Recht verletzt, ansonsten auf das Rechtsmittel nicht eingetreten
wird ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ); die Bestimmungen der Art. 95 ff. BGG nennen dabei
die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe, dass bei einer Beschwerde wie der
vorliegenden, die sich gegen einen in Anwendung kantonalen Rechts ergangenen Entscheid
richtet, die Verletzung blossen kantonalen Rechts keinen selbstständigen Beschwerdegrund
bildet; vielmehr hat die Beschwerde führende Person darzulegen, inwiefern der
beanstandete Akt gegen verfassungsmässige Rechte verstossen soll, dass hinsichtlich der
Verletzung von Grundrechten (einschliesslich der willkürlichen Anwendung von
kantonalem Recht und Willkür bei der Sachverhaltsfeststellung; BGE 145 V 188 E. 2 und
137 V 143 E. 1.2; je mit Hinweisen) der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der
Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht gilt, weshalb insofern eine qualifizierte
Rügepflicht besteht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 145 V 304 E. 1.2; 140 III 86 E. 2; 135 V
94 E. 1; je mit Hinweisen), dass das kantonale Gericht im angefochtenen Urteil näher
dargelegt hat, weshalb die Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Berücksichtigung der
individuellen Prämienverbilligung in der Höhe von Fr. 221.- im Sozialhilfebudget des
Monats April 2020 nicht zu hören sind, dass die Beschwerdeführerin zwar die von der



Vorinstanz dabei vertretene Auffassung kritisiert, wonach dies im Rahmen der dazumal
möglichen Beschwerde gegen das Rahmenbudget vom 12. Juni 2019 hätte beanstandet
werden müssen, indessen nicht aufzeigt, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern
diese durch das kantonale Urteil verletzt sein sollen, dass sich ihre Vorbringen im Übrigen
in einer materiellen Diskussion der Anrechenbarkeit von Prämienverbilligungen beim
Sozialhilfebudget erschöpfen, was ausserhalb des Streitgegenstandes liegt ( Art. 99 BGG ),
dass dies zu einem Nichteintreten im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b
BGG führt, dass in Anwendung von Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ausnahmsweise auf die
Erhebung von Gerichtskosten verzichtet werden kann, dass sich damit das in der
Beschwerdeschrift gestellte Gesuch um unentgeltliche Prozessführung als gegenstandslos
geworden erweist, erkennt der Präsident: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem
Verwaltungsgericht des Kantons Bern und dem Regierungsstatthalteramt Bern-Mitteland
schriftlich mitgeteilt. Luzern, 8. März 2022 Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts Der Präsident: Wirthlin Der Gerichtsschreiber:
Grünvogel
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